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gemacht hat, ist in dem in Artikel 3 Absatz (1) vorgese
henen Gesuch besonders zu erwähnen.

(2) Das erst nach der. internationalen Registrierung 
gestellte Gesuch um Ausdehnung des Schutzes ist durch 
Vermittlung der Behörde des Ursprungslandes auf 
einem von der Ausführungsordnung vorgeschriebenen 
Formular einzureichen. Das Internationale Büro trägt es 
sogleich in das Register ein und teilt es unverzüglich 
der oder den beteiligten Behörden mit. Das Gesuch wird 
in dem regelmäßig erscheinenden, vom Internationalen 
Büro herausgegebenen Blatt veröffentlicht. Diese Aus
dehnung des Schutzes wird zu dem Zeitpunkt wirksam, 
zu dem sie im internationalen Register eingetragen 
wird; sie verliert ihre Wirkung mit dem Erlöschen der 
internationalen Registrierung der Marke, auf die sie 
sich bezieht:

Artikel 4

(1) Vom Zeitpunkt der im Internationalen Büro nach 
den Bestimmungen der Artikel 3 und 3ter vollzogenen 
Registrierung an ist die Marke in jedem der beteiligten 
Vertragsländer ebenso geschützt, wie wenn sie dort 
unmittelbar hinterlegt worden wäre. Die in Artikel 3 
vorgesehene Einordnung der Waren oder Dienstleistun
gen bindet die Vertragsländer nicht hinsichtlich der 
Beurteilung des Schutzumfangs der Marke.

(2) Jede Marke, die Gegenstand einer internationalen 
Registrierung gewesen ist, genießt das durch Artikel 4 
der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des ge
werblichen Eigentums festgelegte Prioritätsrecht, ohne 
daß es erforderlich ist, die unter Buchstabe D jenes 
Artikels vorgesehenen Förmlichkeiten zu erfüllen. .

Artikel 4bis

(1) Ist eine in einem oder mehreren der Vertragsländer 
bereits hinterlegte Marke später vom Internationalen 
Büro auf den Namen desselben Inhabers oder seines 
Rechtsnachfolgers registriert worden, so'ist die inter
nationale Registrierung als an die Stelle der früheren 
nationalen Eintragungen getreten anzusehen, unbescha
det der durch die letzteren erworbenen Rechte.

(2) Die nationale Behörde hat auf Antrag die inter
nationale Registrierung in ihren Registern zu vermer
ken.

Artikel 5

(1) Die Behörden, denen das internationale Büro die 
Registrierung einer Marke oder das gemäß Artikel 3ter 
gestellte Gesuch um Ausdehnung des Schutzes mitteilt, 
sind in den Ländern, deren Rechtsvorschriften sie dazu 
ermächtigen, zu der Erklärung befugt, daß dieser Marke 
der Schutz in ihrem Hoheitsgebiet nicht gewährt wer
den kann. Eine solche Schutzverweigerung ist jedoch 
nur unter den Bedingungen zulässig, die nach der Pari
ser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen 
Eigentums auf eine zur nationalen Eintragung hinter
legte Marke anwendbar wären. Der Schutz darf jedoch 
weder ganz noch teilweise allein deshalb verweigert 
werden, weil die innerstaatlichen Rechtsvorschriften 
die Eintragung nur für eine beschränkte Anzahl von 
Klassen oder für eine beschränkte Anzahl von Waren 
oder Dienstleistungen zulassen.

(2) Die Behörden, die von dieser Befugnis Gebrauch 
machen wollen, haben ihre Schutzverweigerung unter 
Angabe aller Gründe dem Internationalen Büro inner
halb der von ihrem Landesgesetz vorgesehenen Frist, 
spätestens aber vor Ablauf eines Jahres nach der inter

nationalen Registrierung der Marke oder nach dem 
gemäß Artikel 3ter gestellten Gesuch um Ausdehnung 
des Schutzes, mitzuteilen.

(3) Das Internationale Büro übermittelt unverzüglich 
eines der Stücke der in dieser Weise mitgeteilten Schutz
verweigerungserklärung der Behörde des Ursprungs
landes und dem Inhaber der Marke oder seinem Ver
treter, falls dieser dem Büro von der genannten Behörde 
angegeben worden ist. Der Beteiligte hat dieselben 
Rechtsmittel, wie wenn er die Marke unmittelbar in 
dem Land hinterlegt hätte, in dem der Schutz verwei
gert wird.

(4) Das Internationale Büro hat den Beteiligten auf 
Antrag die Gründe der Schutzverweigerung mitzuteilen,

(5) Die Behörden, die innerhalb der genannten Höchst
frist von einem Jahr dem Internationalen Büro hin
sichtlich der Registrierung einer Marke oder eines Ge
suchs um Ausdehnung des Schutzes keine vorläufige 
oder endgültige Schutzverweigerung mitgeteilt haben, 
verlieren hinsichtlich der betreffenden Marke die Ver
günstigung der in Absatz (1) vorgesehenen Befugnis.

(6) Die zuständigen Behörden dürfen eine internatio
nale Marke nicht für imgültig erklären, ohne dem In
haber der Marke Gelegenheit gegeben zu haben, seine 
Rechte rechtzeitig geltend zu machen. Die Ungültig
erklärung ist dem Internationalen Büro mitzuteilen.

Artikel 5bis

Die Belege für die Rechtmäßigkeit des Gebrauchs ge
wisser Markenbestandteile — wie Wappen, Wappen
schilde, Bildnisse, Auszeichnungen, Titel, Handels- oder 
Personennamen, die anders lauten als der des Hinter
legers, oder andere Inschriften ähnlicher Art —, die von 
den Behörden der Vertragsländer etwa angefordert 
werden, sind von jeder Beglaubigung sowie von jeder 
anderen Bestätigung als der der Behörde des Ur
sprungslandes befreit

Artikel 5ter

(1) Das Internationale Büro übermittelt auf Antrag 
jedermann gegen eine durch die Ausführungsordnung 
festgesetzte Gebühr eine Abschrift der im Register ein
getragenen Angaben über eine bestimmte Marke.

(2) Das Internationale Büro kann gegen Entgelt auch 
Nachforschungen nach älteren Registrierungen inter
nationaler Marken übernehmen.

(3) Die zur Vorlage in einem der Vertragsländer be
antragten Auszüge aus dem internationalen Register 
sind von jeder Beglaubigung befreit.

Artikel 6
(1) Die Registrierung einer Marke beim Internatio

nalen Büro erfolgt für zwanzig Jahre mit der Möglich
keit der Erneuerung unter den in Artikel 7 festgesetzten 
Bedingungen.

(2) Mit dem Ablauf einer Frist von fünf Jahren vom
Zeitpunkt der internationalen Registrierung an wird 
diese, vorbehaltlich der folgenden Bestimmungen, von 
der vorher im Ursprungsland eingetragenen nationalen 
Marke unabhängig. (

(3) Der durch die internationale Registrierung erlangte 
Schutz, gleichgültig ob die Registrierung Gegenstand 
einer Übertragung gewesen ist oder nicht, kann, ganz 
oder teilweise, nicht mehr in Anspruch genommen wer-


